
KONcamp II - 2026

Was glaubst denn du?
Fr, 10.-So, 12. Juli‘26

Veranstalter:
Ev.Luth. Dekanat Gräfenberg & Ev. Jugend im Dekanat Gräfenberg
Kappel 34, 91355 Hiltpoltstein
www.ej-graefenberg.de

Anmeldung über 
eure Pfarrerin/euren Pfarrer

bis zum 12.06.26

der Kirchengemeinden Kunreuth, Hiltpoltstein, Igensdorf, 
Kirchrüsselbach, St. Helena

auf dem Gelände des Jugendheim Kappel

DEKANAT GRÄFENBERG

Liebe Konfis, in diesem Jahr starten wir unsere zwei dekanats-
weiten KONcamps. Aufgeteilt auf zwei Wochenenden treffen sich 

alle Konfis unserer Kirchengemeinden zu einem Zeltlager auf dem 
Gelände des Jugendheim Kappel. Das Wochenende ist Teil eurer Kon-
firmandenzeit.

Neben Spiel und Spaß, Natur pur und Lagerfeuer gehen wir an 
diesem Wochenende in Workshops und Einheiten der Frage nach 

„Was glaubst denn du?“.

Geschlafen wird in bereitgestellten Zelten. Isomatte und Schlaf-
sack bringt ihr mit. Des Weiteren steht uns das Jugendheim mit 

Küche, Sanitär- und Nasszellen zur Verfügung.

Die Anmeldung und Abrechnung läuft über eure Kirchengemein-
de. Alle weiteren Infos und Unterlagen erfahrt ihr ebenfalls über 

eure Pfarrerin oder euren Pfarrer.

Ort:	 Jugendheim Kappel

Zeit:	 Fr, 10., 17h - So, 12. Juli ‘26, 14 h

Zielgruppe:	 Konfirmanden

Leitung:	 Michael Stünn, Pfarrer der Kirchenge-
meinden, Ehrenamtlichenteam

Leistungen:	 3 Tage, Zelt-Unterkunft, Verpflegung, 
Programm

Infos bei:	 Deinem Pfarrer/Deiner Pfarrerin 
oder bei 
Michael Stünn 
(0152) 33899064 
michael@ej-graefenberg.de 
www.ej-graefenberg.de

Teilnehmer-Beitrag:	 20 €
(Hinweis: Die Gesamtkosten betragen 40,-€. Die Hälfte davon 
wird von den Kirchengemeinden getragen.)

"
Hiermit meldet sich __________________________________________(Vorname, Name) zum KONcamp II auf dem Gelände des Jugendheim 
Kappel vom Fr, 10.-So, 12. Juli ‘26 verbindlich an.

Straße:	 _______________________________________________

PLZ/Ort:	 _______________________________________________

Telefon:	 _______________________________________________

e-mail:	 _______________________________________________

Geb.-Datum:	 _________________

Vegetarisches Essen:	  O Ja    O Nein

Sonstige Mitteilungen:	________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Anmeldung - KONcamp II

Ich erkläre mich mit den Reisebedingungen einverstanden.

____________
Datum	 ____________________________________________
	 Unterschrift des Teilnehmers/des Volljährigen

____________
Ort	 ____________________________________________
	 ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



Liebe Teilnehmer (TN), liebe Eltern,

Anliegen unserer Freizeiten ist es, Begegnungsräume zu 
schaffen, TN in ihrer Persönlichkeit und in ihren Begabun-
gen zu fördern, und christliche Gemeinschaft erlebbar zu 
machen. Christliche Inhalte (z.B. Andachten, Bibelarbeiten, 
Gottesdienste) sind Bestandteile unserer Freizeiten.

1. Anmeldung/Vertragsschluss

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich schriftlich. Der Reise-
vertrag (RV) kommt durch die schriftliche Anmeldebestäti-
gung des Veranstalters (VA) an den TN (seinen gesetzlichen 
Vertreter) zustande.

2. Leistungen

Die Leistungen ergeben sich aus den Infos des Flyers, er-
gänzenden Infobriefen und dem Vortreffen. Änderungen und 
Abweichungen einzelner Leistungen, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden, und die vom VA nicht wider Treu 
und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind.

3. Zahlungsbedingungen

Nach Abschluss des RV ist eine Anzahlung zu tätigen. Wird 
die Anzahlung nicht geleistet, so ist damit kein Rücktritt vom 
RV gegeben. Die Restzahlung ist bis spätestens einen Monat 
vor Reisebeginn zu bezahlen. Ohne vollständige Bezahlung 
des Freizeitpreises besteht kein Anspruch auf die Teilnah-
me an der Freizeit; eine unvollständige Bezahlung hebt die 
Vertragspflichten des TN jedoch nicht auf.

4. Rücktritt/Nichtantritt des TN

Der TN kann bis Freizeitbeginn jederzeit durch eine schrift-
liche Erklärung vom RV zurücktreten. Tritt der TN vom RV 
zurück, steht dem VA eine pauschale Entschädigung zu: bis 
zwei Monate vor Reisebeginn in Höhe der Anzahlung; danach 
in Höhe der entstandenen Kosten und Leistungen für getrof-
fene Reisevorbereitungen.

Das Recht des TN, einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt 
davon unberührt. Der VA kann dem Eintritt des Dritten wider-
sprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen 
nicht genügt.

Tritt der TN ohne vom RV zurückzutreten die Freizeit nicht 
an, bleibt der TN zur Zahlung des vollen Reisepreises ver-
pflichtet.

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom VA 
zu vertretenden, Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein 
Anspruch des TN auf anteilige Rückerstattung.

6. Rücktritt & Kündigung durch VA

Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Mindestteilneh-

merzahl ist der VA berechtigt, die Reise bis zu zwei Wochen 
vor Reisebeginn abzusagen. In diesem Fall erhält der TN den 
eingezahlten Reisepreis zurück. Weitere Ansprüche bestehen 
nicht.

Der VA kann den RV ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn die Durchführung der Freizeit infolge bei Vertragsab-
schluss nicht vorhersehbarer, außergewöhnlicher Umstände 
(z.B. Unruhen, Streik) gefährdet oder beeinträchtigt ist.

Der VA kann den RV ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn das Verhalten des TN die Freizeit nachhaltig stört oder 
deren Durchführung gefährdet. Die Freizeitleitung ist zur Ab-
gabe der erforderlichen Erklärungen vom VA bevollmächtigt. 
Die Rückreisekosten, bei Minderjährigen inkl. einer Begleit-
person, trägt die ausgeschlossene Person. Der VA behält 
dabei den vollen Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen anrechnen 
lassen.

7. Haftung und Haftungsbegrenzung

Die vertragliche Haftung des VA für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt wird. Der VA haftet nicht für Leis-
tungsstörungen, Körper- und Sachschäden im Bereich von 
Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden und in der 
Reisebeschreibung ausdrücklich als solche gekennzeichnet 
werden.

8. Datenschutz

Die für die Verwaltung der Freizeiten benötigten Daten der 
TN werden mittels EDV erfasst und nur vom VA im Rahmen 
der Maßnahmenorganisation genutzt.

Im Rahmen der Angebote werden Foto- und Filmaufnahmen 
gemacht, die vom VA für die eigene Öffentlichkeitsarbeit 
(z.B. eigene Website, Flyer, Pressetexte) verwendet werden 
können. Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, bitten 
wir um entsprechende Benachrichtigung!

9. Erklärung der Erziehungsberechtigten für Minderjährige

Anmeldungen von Minderjährigen erfordern die Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten. Sie erklären mit ihrer Unter-
schrift, dass für die Dauer der Freizeit die Erziehungsberech-
tigung an die Freizeitleitung übertragen wird, dass sie für 
die von ihrem Kind verursachten Schäden aufkommen und 
einverstanden sind, dass ihr Kind freie Zeit zum persönli-
chen Gestalten hat.

10. Sonstiges

Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt, 
aber ohne Gewähr. Berichtigung von Irrtümern und Druckfeh-
lern sind vorbehalten. Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen des RV hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen 
Vertrages zur Folge.

Allgemeine Reisebedingungen
der Ev. Jugend im Dekanat Gräfenberg


